
Protokoll der Mitgliederversammlung vom 27.10.2021 
 
Anwesende lt. Anwesenheitsliste. Die Veranstaltung wird hybrid durchgeführt. 17 
Mitglieder sind anwesend, sieben Mitglieder sind digital zugeschaltet. 
 
TOP 1  Begrüßung 
Der Vorsitzende begrüßt die Mitglieder und stellt die ordnungsgemäße Einladung zur 
Mitgliederversammlung fest. Die Tagesordnung wird genehmigt mit folgender 
Änderung: Der Bericht des Schatzmeisters wird vor den Bericht des Rektors platziert. 
 
TOP 2  Protokoll 
Das Protokoll vom 11.7.2018 wird einstimmig angenommen.  
 
TOP 3 Berichte 

 Der Vorsitzende Prof. Peter Orth gibt einen Rückblick über die abgelaufene 
Amtszeit (siehe Anlage 1).  

 Der Schatzmeister Wolfgang Schnörr gibt einen Überblick über die finanzielle 
Situation und die Übergabe des Amts durch den letzten Schatzmeister (siehe 
Anlage 1, Folie 12) 

 Der Rektor Prof. Ulrich Papenkort erläutert die Situation der Hochschule in 
der letzten Amtsperiode anhand von drei Umbrüchen: 1. Im nächsten Jahr 
steht das 50-jährige Jubiläum der Hochschule an. Die Historie der Hochschule 
und die Vorbereitungen zur Feier werden dargestellt. Es hat einen Wechsel 
der Hochschulführung auf den Ebenen des Rektors, des Kanzlers und des 
Geschäftsführers gegeben. 2. Die Auflagen der Corona- Maßnahmen 
bestehen in Hygienekonzepten, 3 G und eigenen Testmöglichkeiten für die 
Studierenden, die noch eine Weile vorgehalten werden sollen. 3. Die 
Finanzierung der Hochschule ist weiterhin kritisch zu betrachten und hat sich 
durch Corona verschärft. 

 Die Rechnungsprüfer Herr Fuchs und Winfried Piel berichten von der 
Rechnungsprüfung. Aus der Prüfung ergeben sich keine Beanstandungen. 

 
TOP 4 Auf Aussprachen bezüglich der Berichte wurde verzichtet. 
 
TOP 5 Entlastung: Der Vorstand wurde auf Antrag der Rechnungsprüfer mit 23 Ja-
Stimmen bei einer Enthaltung entlastet. 
 
TOP 6  Wahlen  

 Zum Wahlleiter wurde Prof. Dr. Wolfgang Feuerhelm per Akklamation 
bestellt. 

 Vorsitzende: Prof. Dr. Nicole Biedinger wird mit 23-Ja-Stimmen bei einer 
Enthaltung gewählt. 

 stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr. Nils Köbel wird mit 23-Ja-Stimmen 
bei einer Enthaltung gewählt. 

 Schatzmeister: Dir. Wolfgang Schnörr wird mit 22 Ja-Stimmen und 2 
Enthaltungen gewählt. 

 Beisitz: Benedikt Beer wird mit 22-Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen gewählt. 
 Beisitz: Sonja Burghard wird mit 23-Ja-Stimmen bei einer Enthaltung gewählt. 
 Beisitz: Alexander Kolling wird mit 23-Ja-Stimmen bei einer Enthaltung 

gewählt. 



 Beisitz: Prof. Peter Orth wird mit 23-Ja-Stimmen bei einer Enthaltung 
gewählt. 

 Beisitz: Prof*in Dr. Andrea Reißig wird mit 22 Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme 
und einer Enthaltung gewählt. 

 Rechnungsprüfer: Gerhard Fink wird mit 23-Ja-Stimmen bei einer Enthaltung 
gewählt. Winfried Piel wird mit 23-Ja-Stimmen bei einer Enthaltung gewählt. 

 
Die Gewählten nehmen die Wahl an. Der scheidende Vorsitzende dankt dem 
Wahlleiter. 
 
TOP 7 Satzungsänderung, Genehmigung der Änderung 
Antrag: Der § 7 der Satzung soll durch den neuen Abs. 8 ergänzt werden, um den 
Mitgliedern die Möglichkeit zu eröffnen, auch ohne Präsenz vor Ort an der 
Mitgliederversammlung teilzunehmen.  

(8) Bei Mitgliederversammlungen müssen die Mitglieder nicht mehr zwingend 
anwesend sein. Stattdessen können Mitglieder an der Mitgliederversammlung ohne 
Anwesenheit am Versammlungsort teilnehmen und Mitgliederrechte (Stimmrecht, 
Teilnahme an Diskussionen, Antragsrecht usw.) im Wege der elektronischen 
Kommunikation ausüben. Das Stimmrecht kann auch wahrgenommen werden, 
indem die Mitglieder ihre Stimmen vor der Durchführung der Mitgliederversammlung 
schriftlich abgeben. 

Ergebnis 21-Ja-Stimmen bei drei Enthaltungen. 
 
TOP 8 Beitragsordnung 
Die Änderung der Beitragsordnung wird wie vorgeschlagen (siehe Anlage 2) 
einstimmig angenommen. 
 
TOP 9 Änderung der Ordnung zur Vergabe des Förderpreises 
 § 5 wird neu eingefügt. Abs. 1 war in der alten Ordnung an unpassender Stelle; 

Abs. 2 verdeutlicht die Abgabefrist. 
 In § 6 Abs. 2 wird ergänzt: Der Betreuer oder die Betreuerin einer Abschlussarbeit 

ist nicht stimmberechtigt.  
Die Änderungen werden einstimmig angenommen. 
 
TOP 10 Verschiedenes 

 Michaela Winkler erläutert das Projekt „Wohnzimmerspende“ und fordert zum 
Mitmachen auf. Anmeldungen können über die Homepage der Kath. 
Hochschule erfolgen. 

 Der scheidende 1. Vorsitzende Peter Orth und die scheidende 2. Vorsitzende 
Prof. Dr. Eva Schuster werden mit Dank verabschiedet. 

 
Für das Protokoll: Eva Schuster, 2.11.2021 
 
      _____________________________ 
      Wahlleiter 
 
____________________________ _____________________________ 
Protokollantin    1. Vorsitzende 
  



Anlage 1: 
 
Bericht des Vorsitzenden (Folie 3-11) und des 
Schatzmeisters (s.Folie 12) 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
  



 
Anlage 2 

TOP 8: Beitragsordnung 2021 
 

B  E  I  T  R  A  G  S  O  R  D  N  U  N  G 
 

von forum sociale Mainz e. V.,  
die Hochschulgesellschaft der Freunde und Ehemaligen der Katholischen 

Hochschule Mainz 
 

(Beschluss der Mitgliederversammlung vom 30.03.1987, 
geändert durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 12.11.1991, 30.05.2015 

und vom 27. 10.2021) 
______________________________________________________________________________________ 

 
1. Mitglieder zahlen einen jährlichen Mindestbeitrag, der für 

 
natürliche Personen     €   30,00 
juristische Personen     € 100,00 

    beträgt. 
 
    Sind Ehepaare Mitglied, ist ein Ehegatte von der Beitragspflicht befreit. 
 
    Sofern der Beitrag nicht im Lastschriftverfahren von forum sociale eingezogen wird, 
ist der Beitrag bis zum 31.03. eines jeden Jahres zu entrichten. 
 
2. Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 

 
3. Auf zu begründenden Antrag kann der Vorstand einem Mitglied den Beitrag 

stunden sowie teilweise oder ganz erlassen. 

 
Bankverbindung: Pax-Bank e. G. Mainz 

IBAN Nummer: DE32 3706 0193 4001 5320 10 
BIC: GENODED1PAX  



Anlage 3 

 

TOP 9: Ordnung für die Vergabe des Förderpreises: 

 

 

 

 

 

forum sociale e. V. 
 

die Hochschulgesellschaft der Freunde und Ehemaligen der 

Katholischen Hochschule Mainz 

Saarstraße 3 
 

55122 Mainz 
 
 
 

O  R  D  N  U  N  G 
 

für die Vergabe des Förderpreises  
 

 
Beschluss der Mitgliederversammlung vom 05.04.1989, geändert durch 
Beschluss der Mitgliederversammlung vom 12.11.1991, vom 27.10.2006, vom 
21.10.2009 und vom 27.10.2021. 
 

 



 
§ 1 Zweck des Preises 
 
1. forum sociale e. V., die Hochschulgesellschaft der Freunde und Ehemaligen der 

Katholischen Hochschule Mainz (Hochschulgesellschaft) vergibt gemäß ihrer 
Zielsetzung, die Integration von Wissenschaft und beruflicher Praxis, von 
Forschung und Lehre zu fördern (§ 3 der Satzung), alle zwei Jahre einen 
Förderpreis. Dieser soll die Verbindung der Hochschulgesellschaft mit der 
Katholischen Hochschule Mainz festigen. 

 
2. Der Förderpreis wird verliehen für eine Bachelor- und/oder Masterarbeit, die sich 

besonders durch die Qualität ihres Inhalts und ihrer Darstellung auszeichnet. 
 
 
§ 2 Höhe des Preises 
 
Der Förderpreis beträgt 2.000,00 Euro (i.W.: zweitausend). Er kann aufgeteilt 
werden. 
 
 
§ 3 Teilnahmeberechtigung 
 
1. Zur Teilnahme berechtigt sind Absolventinnen und Absolventen der Katholischen 

Hochschule Mainz. 
 
2. Eingereicht werden können Bachelor- und Masterarbeiten nach erfolgreichem 

Abschluss des Studiums. 
 
3. Der Abschluss des Studiums darf nicht länger als zwei Jahre zurückliegen. 
 
 
§ 4 Einsendung von Arbeiten 
 

1. Die Arbeiten müssen der Hochschulgesellschaft digital sowie ausgedruckt und 
gebunden (in einfacher und preiswerter Bindung) in fünf Exemplaren zugesandt 
werden. 

 
2. Der Text der Arbeit darf keinen Hinweis auf den Namen der Verfasserin oder 

des Verfassers enthalten. 
 

3. Jede Arbeit ist mit einem Kennwort zu versehen. Die Anschrift der Verfasserin 
oder des Verfassers ist neben der Angabe des Berufes und der derzeitigen 
Tätigkeit unter Angabe des Zeitpunktes des Examens in einem verschlossenen 
Umschlag beizufügen, der dasselbe Kennwort trägt. 

 
4. Dem Umschlag muss ferner eine unterschriebene Erklärung beigefügt werden, 

in welcher die Verfasserin oder der Verfasser die Bestimmungen der Ordnung 
für die Vergabe des Förderpreises der Hochschulgesellschaft, insbesondere die 
§§ 4, 7 und 8, als für sich verbindlich anerkennt. 
 

5. Die Arbeit wird im Rektoratssekretariat eingereicht. 



 
 
§ 5 Fristen 
 

1. Die Fristen der Ausschreibungen des Förderpreises nach der vorstehenden 
Ordnung setzt der Vorstand fest. 

 
2. Es werden nur die Arbeiten berücksichtigt, die fristgerecht eingereicht worden 

sind. 
 
§ 6 Jury 
 
1. Der Vorstand der Hochschulgesellschaft beruft eine Jury zur Festlegung der 

preiswürdigen Arbeit. 
 
2. Als Juroren beruft der Vorstand möglichst aus den Reihen der Mitglieder fünf 

Personen, von denen höchstens zwei der Katholischen Hochschule Mainz als 
hauptamtlich Lehrende angehören sollen. Der Betreuer oder die Betreuerin einer 
Abschlussarbeit ist nicht stimmberechtigt.  

 
3. Die Jury wählt eine Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden.  
 
4. Zu ihrer fachlichen Beratung kann die Jury in Einzelfällen Gutachter*innen 

hinzuziehen. 
 
 
§ 7 Eigentum und Urheberrechte 
 
1. Ein Exemplar jeder eingesandten Arbeit geht in das Eigentum der 

Hochschulgesellschaft über. 
 
2. Die mit einem Preis ausgezeichnete Arbeit kann von der Hochschulgesellschaft 

nach Erlaubnis der Verfasserin oder des Verfassers veröffentlicht werden. Aus der 
Veröffentlichung erzielte Gewinne sind nach Abzug der damit verbundenen Kosten 
an die Verfasserin bzw. an den Verfasser abzuführen. 

 
3. Eine Veröffentlichung einer mit einem Preis ausgezeichneten Arbeit durch die 

Verfasserin oder den Verfasser ist der Hochschulgesellschaft vorher mitzuteilen. 
Die Hochschulgesellschaft kann einen Hinweis auf die Auszeichnung der Arbeit mit 
einem Förderpreis durch forum sociale e. V. verlangen. 

 
 
§ 8 Rechtsweg 
 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
§ 9 Inkrafttreten 
 
1. Die „Ordnung für die Vergabe des Förderpreises“ tritt zum 01. Januar 2022 in 

Kraft und ersetzt die „Ordnung für die Vergabe des Förderpreises“ vom 
05.04.1989 und vom 21.10.2009.  



 
2. Änderungen bedürfen eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. 
 
 
Mainz, den 27. Oktober 2021 
 

 
_________________________ 
Der oder die Vorsitzende der 
Hochschulgesellschaft 
 
 
 


